
279 SCHULD 280 

IV. Biblisch-theologisch: 1. Altes Testament. Ter
minologisch ist dem AT an einer Unterscheidung v. 
Sch. u. /Sünde nicht gelegen. Die große Anzahl 
versch. Ausdrücke, über die es z. Bez. der „Sünde" 
verfügt (��n [M'], .tliJ� [ps'], p.tl ['wn], .lliJi [rs1 
usw.), spiegelt die Breite v. deren Erfahrung samt 
ihren Folgen bei ganzheitl. Sicht u. unterschied!. Ak
zentuierung, ohne daß der Aspekt der Sch. im Sinn 
persönl. Verantwortlichkeit u. obj. Verschuldung ei
nen eigenständigen Ausdr. findet. Nahe kommt die
sen Aspekten ggf. CiJ� ([sm] Sch.-Verpflichtung; 
THAT 1, 251 ff.); ob 'wn den willentl., absieht!. Ver
stoß gg. das Rechte bez., ist umstritten (Preuß 188; 
anders R. Knierim: THAT 2, 245f.). Zwischen 
Sünde „aus Versehen", für die Sühne möglich ist 
(Lev 4,2.22.27 u. ö.), u. Sünde „mit erhobener 
Hand", für die es keine Sühne gibt (Num 15,30), 
wird unterschieden. Relevant wird der Sch.-Ge
danke da, wo Verantwortung nicht mehr auf Familie 
u. Sippe „umgelegt" wird (Eichrodt 288f.); insbes.
sind es die Kontexte prophet. Anklage u. Sündenbe
kenntnis, sowohl des einzelnen (Gen 4,13; 2 Sam
12,13 usw.) wie des Volkes (Num 14,40; Ri 10,10.15;
.t;)an 9,5 ff.; Neh 1,6 u.ö.), in denen Zuweisung bzw.
Ubernahme v. Sch. samt ihren Folgen geschieht.
Auch die Akzentuierung v. innerer Buße u. Umkehr
bei den Propheten (vgl. Hos 14,2f.; Jer 31, 18f. u.ö.)
verdeutlicht den Anteil v. Sch. u. Verantwortung des
Menschen vor Gott. Um sie geht es letztlich, wenn
dem Nächsten Unrecht zugefügt wird.

2. Neues Testament. Die hier unter dem Einfluß
der LXX bevorzugt gebrauchte Wortgruppe aµaQ
·da, aµaQtUVELV usw. bez. eher den obj. Tatbestand
der Sünde im Sinn der Auflehnung gg. Gott bzw.

Verfehlung seines Willens (Röm 5,12a.13a u. ö.), 
kann in bestimmten Kontexten aber auch das 
Schuldigsein od. -werden des Menschen z. Ausdr. 
bringen (vgl. Lk 15, 18; Röm 3, 9 u. ö.). Das Bildwort 
ocpELA�µma (Schulden) der 5. Vaterunserbitte (Mt 
6,12) verleugnet seine Herkunft aus der Welt der 
Finanzen nicht, auch wenn das dahinter stehende 
aram. �;iin ([böbä'] Sch.) schon geläufiger Ausdr. 
für die Verschuldung gg. Gott od. den Mitmenschen 
war (Lk hat es in seiner Fassung der Vaterunser
bitte 11,4 durch aµaQtLa ersetzt). Dasselbe Bildfeld 
begegnet auch im Gleichnis v. Schalksknecht (Mt 
18,23-34), wo es mit seiner Extravaganz (der 
Knecht schuldet seinem Herrn die ungeheure 
Summe v. 10000 Talenten) das Maß der Verschul
dung Gott gegenüber bezeichnet. Dem entspricht, 
daß die „Antithesen" der Bergpredigt (Mt 5,21 ff.) 
ein juridisch-quantifizierbares Sündenverständnis 
verwerfen, um auf die uneingeschränkte Beanspru
chung des Menschen durch Gott zu verweisen. 
Auch im NT wird der Sch.-Aspekt in den Kontex
ten Sündenbekenntnis (Lk 15, 18; Apg 19, 18; Jak 
5, 16) u. prophet. Anklage (Röm 1, 18-3,20) reali
siert. Nach Paulus widerspricht dem Verhäng
nischarakter der Sünde als einer alle, Juden wie 
Heiden, versklavenden Macht die Verantwortlich
keit des Menschen, der in das Böse einwilligt, nicht. 
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